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den Erben gedacht (vgl. nur MünchKommBGB/Lange, 
8.  Aufl . 2020, §  2312 Rn. 1; Burandt/Rojahn/Horn, 
Erbrecht, 3. Aufl . 2019, § 2312 BGB Rn. 2). Die Vor-
schrift dient u. E. jedoch nicht dazu, dem Erben bzw. 
Landgutübernehmer einen Vorteil ggü. dem Erben bzw. 
den anderen Pfl ichtteilsbe rechtigten dadurch zu ver-
schaff en, dass seine eigenen Pfl icht teilsansprüche bzw. 
Pfl icht teilsergänzungsansprüche nur auf Basis des nied-
rigeren Ertrags wertes statt des echten Ver kehrswertes 
des Landgutes errechnet werden.

Unter Berücksichtigung des Schutzzwecks von § 2312 
BGB als agrarpolitischer Schutzvor schrift gehen wir 
daher davon aus, dass die Privilegierung nur im Rah-
men der Berechnung von gegen den Erben bzw. 
Übernehmer gerichteten Pfl ichtteilsansprüchen ein-
greift, nicht aber im Rahmen der Berechnung eige-
ner Pfl ichtteils ansprüche des Erben/Übernehmers. 
Aus unserer Sicht dürfte daher auch im Rahmen 
des §  2327 BGB davon auszugehen sein, dass das 
Landgut, das das anzurechnende Eigen geschenk dar-
stellt, mit seinem Verkehrs wert und nicht nur mit 
seinem Ertragswert in die Berech nung einzustellen 
wäre.

Eine explizite Stellungnahme in Rechtsprechung und 
Literatur ließ sich zur Frage allerdings leider nicht er-
mitteln, sodass eine gewisse Rechtsunsicherheit be-
stehen bleibt.
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BGB § 1601 
Schonvermögen im Rahmen des Elternunterhalts; 
selbst genutzte Immobilie; angemessener Wohnbe-
darf 
Abruf-Nr.: 172979

UStG § 10
Weiterberechnung von Negativzinsen für Notar-
anderkonten; Abgrenzung durchlaufender Posten 
(nicht umsatzsteuerbar) und umsatzsteuerpfl ichti-
gem Auslagenersatz
Abruf-Nr.: 177904

Rechtsprechung
BNotO § 18 Abs. 2 Hs. 2
Befreiung von der notariellen Verschwiegenheits-
pfl icht im Falle des Versterbens eines Beteiligten

a) Im Rahmen des § 18 Abs. 2, 2. Halbs. BNotO hat 
die Aufsichtsbehörde nach pfl ichtgemäßem Ermes-
sen zu entscheiden, ob der verstorbene Beteiligte, 
wenn er noch lebte, bei verständiger Würdigung der 
Sachlage die Befreiung erteilen würde oder ob un-
abhängig hiervon durch den Todesfall das Interesse 
an einer weiteren Geheimhaltung entfallen ist (Fort-
führung von Senatsbeschluss vom 10. März 2003 
NotZ 23/02, DNotZ 2003, 780, 781, juris Rn. 22).

b) Dabei ist nur über die auf einen bestimmten tat-
sächlichen Vorgang bezogene Befreiung des Notars 
von der Verschwiegenheitspfl icht zu entscheiden, 
aber nicht (auch nicht nur mittelbar) darüber, ob 
überhaupt und wie der bei einer stattgebenden Ent-
scheidung von seiner Verschwiegenheitspfl icht ent-
bundene Notar dem Antragsteller die erstrebte In-
formation zu verschaff en hat.

c) Mit dem Tod entfällt das Interesse des Erblassers 
an der Geheimhaltung seines letzten Willens den ge-
setzlichen Erben gegenüber insoweit, als der letzte 
Wille diese betriff t. Denn um die Verwirklichung des 
letzten Willens sicherzustellen, müssen insbesondere 
über die Erbeinsetzung der testamentarischen Erben 
und die damit verbundene Enterbung der gesetzli-
chen Erben auch letztere informiert werden.

BGH, Urt. v. 20.7.2020 – NotZ(Brfg) 1/19

Problem
Die Entscheidung betriff t eine nicht ganz gewöhn-
liche Situation, namentlich die Klage eines „enterb-
ten“ Sohnes gegen den Präsidenten des Landgerichts 
als Aufsichtsbehörde gem. § 92 Nr. 1 BNotO. Ziel ist 
die Entbindung des Notars von der Verschwiegenheits-
pfl icht gem. § 18 Abs. 2 Hs. 2 BNotO. Der Kläger ist 
der ersteheliche Sohn des am 7.1.2016 verstorbenen A. 
Dieser (der A) setzte in einem notariellen Testament mit 
seiner zweiten Ehefrau die Kinder aus zweiter Ehe zu 
Erben des Letztverstorbenen ein. Die Ehefrau verstarb 
bereits im Jahr 2015. Nun verstarb auch A. Das Nach-
lassgericht eröff nete das Testament und informierte den 
Kläger, der dadurch von seiner Enterbung erfuhr. Der 
Kläger vermutet eine Manipulation des im beim Nach-
lassgericht befi ndlichen Originals des Testaments und 
verlangt Einsicht in die beim Notar zurückbehaltene 
beglaubigte Abschrift. Der beklagte Landgerichtspräsi-
dent lehnte den Antrag mit der Begründung ab, es sei 
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nicht erkennbar, dass es im mutmaßlichen Willen des 
Erblassers gelegen habe, rein spekulativen Manipula-
tionsvermutungen durch Einsicht in die Unterlagen des 
Notars nachzugehen. Hiergegen erhob der Kläger Ver-
pfl ichtungsklage mit dem Ziel, dass der Präsident des 
Landgerichts angewiesen werde, die Befreiung von der 
Verschwiegenheitspfl icht zu erteilen. 

Das Oberlandesgericht hat die Klage abgewiesen. Die 
Klage sei unbegründet, da der Kläger keinen Anspruch 
auf Erteilung der Befreiung von der Verschwiegenheits-
pfl icht habe. Der Kläger habe keine überzeugende Be-
gründung für die Vermutung der Manipulation vorge-
bracht. Selbst bei entsprechender Befreiung durch den 
Landgerichtspräsidenten bestünde kein Anspruch gegen 
den Notar auf Einsicht in die Akten. 

Entscheidung
Der Kläger hatte beim Bundesgerichtshof mit seiner 
Berufung weitgehend Erfolg. Der Beklagte müsse die 
Befreiung erteilen. Insofern bestehe eine Ermessensre-
duzierung auf Null. Zwar lasse nicht allein das Verster-
ben eines Beteiligten dessen Geheimhaltungsinteresse 
an der notariellen Urkunde entfallen, mit dem Tod des 
Erblassers entfalle aber das Gemeinhaltungsinteresse 
bzgl. seines letzten Willens gegenüber den gesetzlichen 
Erben – soweit die letztwillige Verfügung den gesetz-
lichen Erben betreff e. Um die Verwirklichung des letz-
ten Willens sicherzustellen, müsse insbesondere auch 
der gesetzliche Erbe über seine Enterbung entsprechend 
informiert werden. Dementsprechend müsse auch das 
Nachlassgericht – wie vorliegend geschehen – die gesetz-
lichen Erben über den Inhalt der Verfügung von Todes 
wegen informieren und sie diesen gegenüber bekannt 
geben (vgl. § 348 Abs. 2 S. 2, Abs. 3 S. 1 FamFG). 

Das Geheimhaltungsinteresse des Erblassers sei insofern 
auch nicht nur bezüglich des eröff neten Originaltesta-
ments entfallen, sondern auch in Bezug auf die beim 
Notar verbliebene Abschrift. Aus Sicht des Erblassers sei 
der Inhalt beider Dokumente notwendig identisch, so-
dass kein Grund ersichtlich sei, den Inhalt der Abschrift 
anders als den des Originals geheim zu halten. Dies gelte 
jedoch nicht für die Teile der letztwilligen Verfügung, 
die den Kläger nicht betreff en. Insofern sei weder das 
Geheimhaltungsinteresse entfallen, noch könne davon 
ausgegangen werden, dass der Erblasser – wenn er noch 
lebte – bei verständiger Würdigung der Sachlage die Be-
freiung erteilen würde. 

GrdstVG § 2; BNotO § 14 Abs. 2; BeurkG § 4 
Genehmigung nach GrdstVG; Umgehungsgeschäft; 
Amtspfl ichtverletzung

a) Genehmigungsbedürftig nach §  2 GrdstVG ist 
unter dem Gesichtspunkt des Umgehungsgeschäfts 
auch der Verkauf kleinerer, die Freigrenze nicht 
überschreitender, Flächen, wenn Trennstücke eines 
die Freigrenze übersteigenden Grundstücks gleich-
zeitig oder nacheinander veräußert werden, die ein-
zelnen Rechtsgeschäfte in einem inneren Zusam-
menhang stehen und nach einem einheitlichen Plan 
durchgeführt werden (Anschluss an BGH, Urteil 
vom 15. Oktober 1992 – IX ZR 43/92, NJW 1993, 
648).

b) Der Notar verletzt seine Amtspfl ichten nach § 14 
Abs. 2 BNotO, § 4 BeurkG, wenn er an einem der-
artigen Umgehungsgeschäft mitwirkt, und kann sich 
deswegen eines Dienstvergehens schuldig machen.

BGH, Beschl. v. 20.7.2020 – NotSt(Brfg) 2/20

Problem
Der klagende Notar begehrt die Aufhebung einer Dis-
ziplinarverfügung betreff end des folgenden Falles: Im 
Jahr 2016 übersandte der Kläger der für die Genehmi-
gung nach dem Grundstückverkehrsgesetz zuständigen 
Behörde einen Kaufvertragsentwurf über die Veräuße-
rung eines landwirtschaftlichen Grundstücks mit einer 
Größe von 21.132 qm² und beantragte die entsprechen-
de Genehmigung gem. §  2 GrdstVG. Die zuständige 
Behörde versagte die Genehmigung mit der Begrün-
dung, dass der Kaufi nteressent kein Landwirt sei. Hier-
über informierte der Kläger die Beteiligten. Ein Antrag 
auf gerichtliche Entscheidung wurde nicht gestellt. 

In der Folgezeit unterteilte der Eigentümer das Flur-
stück in zwei neugebildete Flurstücke zu 9.411 qm² und 
11.721 qm². Anschließend verkaufte der Eigentümer zu 
Urkunde des Klägers ein neu gebildetes Flurstück an 
den ursprünglichen Kaufi nteressenten und das andere 
Flurstück an die Ehefrau des ursprünglichen Kaufi nte-
ressenten. Die Erteilung einer Grundstücksverkehrsge-
nehmigung wurde für diese Verträge nicht beantragt. 
Wegen des Verdachts der unerlaubten Umgehung des 
Genehmigungserfordernisses wandte sich die zuständi-
ge Landwirtschaftsbehörde an die Notarkammer, die 
daraufhin eine Disziplinarverfahrensverfügung erließ. 
Die hiergegen erhobene Klage des Notars blieb beim 
Oberlandesgericht ohne Erfolg. 

Entscheidung
Der Antrag auf Zulassung der Berufung blieb beim 
Bundesgerichtshof ebenfalls erfolglos. Die Zerlegung 


